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Frage Nummer 43 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Franz 
Bergmüller 
(AfD) 

Ich frage die Staatsregierung, wie viele Antragsteller in Bayern 
sind vom abrupten Stopp der staatlichen KfW(= Kreditanstalt 
für Wiederaufbau)-Förderung für energieeffiziente Gebäude 
(Effizienzstandard 55, Effizienzstandard 40, Sanierungen) be-
troffen, wie hoch ist die gesamte Summe der gestoppten För-
derung und welche Auswirkungen auf die bayerischen Antrag-
steller hat dieser abrupte Stopp dieser Förderung nach Kennt-
nis der Staatsregierung? 

Antwort des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Energie 

Angaben zur Anzahl der betroffenen Antragsteller in Bayern liegen der Staatsregie-
rung nicht vor. Bundesweit sind nach Informationen aus dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) rund 24 000 Anträge betroffen, darin enthalten 
sind ca. 700 Sanierungen, ca. 22 000 Anträge betreffen Effizienzhaus 55, ca. 1 300 
Anträge betreffen Effizienzhaus 40. Im Hinblick auf die Art der Förderanträge ins-
gesamt ergibt sich folgende Verteilung: ca. 20 000 Anträge für Wohngebäude, ca. 
3 600 Anträge gewerblicher Unternehmen (Nichtwohngebäude), ca. 400 Anträge 
von Kommunen/Gebietskörperschaften (hauptsächlich Nichtwohngebäude). 

Der staatliche Mittelbedarf für die noch offenen rund 24 000 Anträge beläuft sich 
laut BMWK auf ca. 7,2 Mrd. Euro. 

Auswirkungen ergeben sich insbesondere dahingehend, dass bei den Antragstel-
lern Unklarheit darüber entstand, wie mit bereits gestellten Förderanträgen umge-
gangen wird und wie die zukünftigen Förderbedingungen ausgestaltet werden. 
Nach einer Pressemitteilung vom 01.02.2022 des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz sollen alle Altanträge, die bis zum Antragsstopp 24.01.2022 
eingegangen sind, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) noch nach den 
bisherigen Programmkriterien geprüft und im Fall der Förderfähigkeit genehmigt 
werden. 

 


